
72 Gesetzblatt Teil II Nr. 7 — Ausgabetag: 18. Februar 1972

(2) Die Akademie führt Forschungsaufgaben auf den 
Gebieten der Leitung, Planung, Organisation und Öko
nomie des Gesundheits- und Sozialwesens durch. Die 
Akademie erarbeitet auf der Grundlage des bestätigten 
Forschungsplanes
1. wissenschaftliche Grundlagen und Beiträge zur Ent

wicklung der Berufs- und Qualifikationsstruktur im 
Gesundheits- und Sozialwesen,

2. philosophische und wissenschaftstheoretische Grund
lagen von Medizin und Biologie und deren Anwen
dung . im Gesundheitsschutz sowie Beiträge zur 
Theorie der Medizin,

3. wissenschaftliche Grundlagen der Leitung und Pla
nung des Gesundheits- und Sozialwesens, insbeson
dere für die Organisation der medizinischen und so
zialen Betreuung und der medizinischen Forschung,

4. wissenschaftlichen Vorlauf zur Gestaltung des In
formationswesens (Teil Planung, Rechnungsführung 
und Statistik) auf dem Gebiet des Gesundheits- und 
Sozialwesens.

(3) Die Akademie unterstützt im Rahmen ihrer Auf
gabenstellung den Leitungsprozeß im Gesundheits- und 
Sozialwesen durch ihr vom Minister für Gesundheits
wesen übertragene wissenschaftlich-analytische Tätig
keit. Sie nimmt Aufgaben des Informationswesens für 
Planung, Rechnungsführung und Statistik wahr.

§4
Arbeitsweise

(1) Die Akademie hat auf der Grundlage der staat
lichen Pläne eigenverantwortlich die Aufgaben in Wei
terbildung und Forschung zu leiten und zu planen. Sie 
hat die langfristigen und Jahrespläne unter Beachtung 
der vom Minister für Gesundheitswesen erlassenen 
Direktiven auszuarbeiten und ihre Arbeit entsprechend 
den bestätigten Plänen zu organisieren.

(2) Die Akademie hat im Interesse eines hohen Ni
veaus der Arbeitsergebnisse ihr wissenschaftliches 
Potential konzentriert einzusetzen und die interdiszipli
näre wissenschaftliche Arbeit zu fördern. Sie hat wirk
same Formen der ideellen und materiellen Stimulierung 
anzuwenden und eine effektive Nutzung der materiel
len Kapazitäten zu gewährleisten.

(3) Die Akademie hat die ihr übertragenen und die 
von ihr erwirtschafteten materiellen und finanziellen 
Fonds so einzusetzen, daß höchste Leistungen in Weiter
bildung und Forschung erzielt werden. Sie hat die Ver
wendung der Mittel und Fonds der Akademie auf der 
Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften und der 
vom Minister für Gesundheitswesen erlassenen Weisun
gen zu realisieren, die Leistungsplanung, -finanzierung 
und -abrechnung zu entwickeln und die Erhaltung und 
Erweiterung der Grundmittel entsprechend den Erfor
dernissen einer effektiven Grundfondsökonomie zu 
sichern.

(4) Die Akademie sichert den rationellen Einsatz der 
Arbeitskräfte und Grundfonds auf der Grundlage wis
senschaftlicher Arbeitsgestaltung und fördert planmäßig 
und kontinuierlich die sozialistischem Arbeite- und Le
bensbedingungen der Angehörigen der Akademie.

(5) Die Akademie fördert die Entwicklung ihrer Mit
arbeiter zu allseitig entwickelten sozialistischen Persön
lichkeiten. Durch planmäßige Kaderentwicklung sichert 
die Akademie die sozialistische Bildung und Erziehung,

die ständige politische und fachliche Weiterbildung und 
die bestmögliche Entfaltung der schöpferischen Kräfte 
ihrer Mitarbeiter.

(6) Zwischen dem Rektor der Akademie und der Ge
werkschaftsleitung ist auf der Grundlage des Jahres
planes zur Erfüllung der Aufgaben eine Betriebsver
einbarung abzuschließen.

(7) Die Zusammenarbeit der Akademie mit den Ver
antwortungsbereichen des Ministeriums für Gesund
heitswesen ist auf der Grundlage des Statuts des Mini
steriums für Gesundheitswesen und des Statuts der 
Akademie durch eine vom Minister für Gesundheits
wesen zu bestätigende Ordnung zu regeln.

Kapitel II 
Zusammenarbeit

§5
Zusammenarbeit mit staatlichen Organen, 

wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen

(1) Die Akademie arbeitet bei der inhaltlichen Ge
staltung der Weiterbildung und bei der Festlegung und 
Lösung der Aufgaben in der Forschung eng mit staat
lichen Organen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Institutionen zusammen.

(2) Die Akademie schließt mit ihren Kooperations
partnern langfristige Verträge ab, in denen die beider
seitigen Aufgaben und Verpflichtungen in Weiterbil
dung und Erziehung sowie Forschung enthalten sind. In 
den Verträgen sind besondere Festlegungen zur Über
nahme von Lehrverpflichtungen und zur Lösung wis
senschaftlicher Aufgaben der Akademie .bzw. der Koope
rationspartner zu treffen.

§ 6

Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
des Gesundheits- und Sozialwesens

Die Akademie leistet auf der Grundlage der zen
tralen staatlichen Leitung und Planung in Gemein
schaftsarbeit mit Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens Beiträge zur Entwicklung des sozialisti
schen Gesundheitsschutzes im Territorium durch Über
mittlung ihrer Arbeitsergebnisse in Weiterbildung und 
Forschung. Sie unterstützt die Rationalisierung des Ar
beitsprozesses in Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens durch Vermittlung wissenschaftlicher Er
kenntnisse für Leitung, Planung und Arbeitsorganisa
tion.

§7
Internationale Zusammenarbeit

(1) Die Akademie unterhält zur Erfüllung ihrer Auf
gaben in Übereinstimmung mit den außenpolitischen 
Grundsätzen der Deutschen Demokratischen Republik 
und den staatlichen Direktiven internationale Beziehun
gen und strebt an, durch vertragliche Vereinbarungen 
mit Institutionen der sozialistischen Länder, insbeson
dere der Sowjetunion, die wissenschaftliche Zusammen
arbeit zur ständigen Qualifizierung der Weiterbildung 
der Hochschulkader systematisch zu gestalten.

(2) Die Akademie bearbeitet im Rahmen vertraglicher 
Verpflichtungen gemeinsame Forschungsaufgaben mit 
Institutionen sozialistischer Länder, insbesondere der 
Sowjetunion.


